
Gemeindekanzlei
Ebnat-Kappel, 13.01.2025

Grundlage
Rechtsgültig 02.02.2021
Vollzugsbeginn 01.01.2022
Beschreibung

Name Funktion Pensum % (bei 
Monatslohn)

Bruttolohn Spesenvergütung Entschädigung 
Organstätigkeit*

*

Huder Jon Fadri Gemeindepräsident 100 179’401.00CHF       6’000.00CHF            -CHF              
Rufer Christian Gemeinderat/Schulpräsident 60 110’787.00CHF       3’700.00CHF            -CHF              
Giezendanner Martin Gemeinderat --- 8’475.00CHF           700.00CHF              -CHF              
Kägi Feller Rita Gemeinderätin --- 7’386.00CHF           700.00CHF              -CHF              
Müller Christa Gemeinderätin --- 11’951.00CHF         700.00CHF              -CHF              
Roth Ueli Gemeinderat --- 6’841.00CHF           700.00CHF              -CHF              
Wickli-Läng Susanne Gemeinderätin --- 6’905.00CHF           700.00CHF              -CHF              
Landert Guido Geschäftsprüfungskommission (Präsident) --- 1’600.00CHF           -CHF                    -CHF              
Aerne Reto Geschäftsprüfungskommission (Mitglied) --- 1’100.00CHF           -CHF                    -CHF              
Amacker Niklaus Geschäftsprüfungskommission (Mitglied) --- 1’170.00CHF           -CHF                    -CHF              
Bohl Rita Geschäftsprüfungskommission (Mitglied) --- 1’170.00CHF           -CHF                    -CHF              
Lieberherr Sonja Geschäftsprüfungskommission (Mitglied) --- 1’170.00CHF           -CHF                    -CHF              

* Entschädigungen über Fr. 500.-, die ein Behördemitglied für seine Tätigkeit in Organen juristischer Personen des öffentlichen oder privaten Rechts erhält, in die es 
von der Gemeinde direkt oder indirekt abgeordnet wurde, sofern die Entschädigung dem Behördemitglied und nicht der Gemeinde zufliesst.

Veröffentlichung Besoldung von Behördemitgliedern 2024

Art. 123b Gemeindegesetz (sGS 151.2; abgekürzt GG)

Per 1. Januar 2022 wurde der II. Nachtrag zum Gemeindegesetz über «die Veröffentlichung der Besoldung der von der Bürgerschaft 
gewählten Behördemitglieder» in Kraft gesetzt. Der neue Art. 123b GG regelt die Veröffentlichung der Besoldung der Behördemitglieder. 
Demnach muss die Gemeinde nach Ablauf des Geschäftsjahres die Besoldungen der vom Volk gewählten Behördemitglieder 
veröffentlichen.


